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1. Entstehungsgeschichte der Vorlage
Das vorliegende Revisionspaket enthält Inhalte aus zwei Teil-
revisionen der Nutzungsplanung, die zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten öffentlich aufgelegt wurden:
• Teilrevision 2012 (öffentliche Aufl age vom 20. Juli bis 18. 

September 2012)
• Revisionspaket 2014 (öffentliche Aufl age vom 11. Juli bis 

8. Oktober 2014)

Mit der Teilrevision 2012 beabsichtigte der Stadtrat ursprüng-
lich, die Bau- und Zonenordnung in drei Bereichen zu revidie-
ren:
• Abstand gegenüber Nichtbauzonen.
• teilweise Nichtanrechnung von Balkonen auf die Bauma-

ssenziffer
• Regelungen für das Sexgewerbe

Der Regierungsrat des Kantons Zürich lud die Gemeinden mit 
Kreisschreiben vom 20. Dezember 2007 ein, bei der nächsten 
Revision ihrer Bau- und Zonenordnung den Abstand von Ge-
bäuden zur Nichtbauzone verbindlich festzulegen (z.B. 5 Me-
ter) und ein Näherbaurecht auszuschliessen. Der Stadtrat hat 
dem Grossen Gemeinderat eine entsprechende Vorlage zu-
kommen lassen (GGR-Nr. 2010/020 vom 17. März 2010). Der 
Grosse Gemeinderat wies die Abstandsregelungen am 18. 
April 2011 an den Stadtrat zurück und beauftragte ihn, die For-
mulierung zu überarbeiten. In der Folge hat der Stadtrat eine 
Formulierung vorgeschlagen, welche den Bedenken der vor-
beratenden Bau- und Betriebskommission (BBK) Rechnung 
trug. Der Vorschlag wurde öffentlich aufgelegt und fand grund-
sätzlich Zustimmung. Der Hauseigentümerverband (HEV) 
wollte zwar an der ursprünglichen Formulierung des Art. 68a 
Abs. 3 BZO festhalten. Im Weiteren beantragte der HEV Re-
gion Winterthur, die Stadt Winterthur solle die kantonale Rege-
lung abwarten. 

Dieser Antrag wird nun durch die Baudirektion Kanton Zü-
rich erfüllt: Diese stellte nämlich mit Schreiben vom 28. Januar 
2013 fest, dass die Gemeinden nicht die Kompetenz hätten, 
Abstände zu Nichtbauzonen zu regeln. Der Kanton Zürich 
wollte die Abstandsregelung im Rahmen der Umsetzung der 
Kulturlandschaftsinitiative erlassen. Gemäss Vernehmlas-
sungsvorlage vom 16. Januar 2013 hätte ein neuer § 263 ins 
Planungs- und Baugesetz eingefügt werden sollen:

C. Abstand zur Bauzonengrenze
§ 263.
1Der Abstand von Gebäuden gegenüber der Bauzonengrenze 
beträgt mindestens 3,5 m.
2Die Begründung von Näherbaurechten ist ausgeschlossen.

Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat am 19. Juni 2013 be-
antragt, seine eigene Vorlage abzulehnen (Vorlage 4833b). 
Vorderhand ist deshalb keine Abstandsregelung an der Bau-
zonengrenze zu erwarten.

Das Departement Bau beantragte am 1. März 2013 dem 
Präsidenten der BBK, auf eine Regelung des Abstands zu 
Nichtbauzonen zu verzichten. Nachdem der Rechtsdienst des 
Baupolizeiamts die Frage des Übergangsrechts beantwortet 
hatte, stimmte die BBK diesem Antrag am 25. März 2013 ein-
stimmig zu. Der Grosse Gemeinderat hat das Geschäft am 15. 
April 2013 von der Pendenzenliste gestrichen. 

Das öffentlich aufgelegte Revisionspaket 2014 behandelte 
Änderungen der BZO für stark verkehrserzeugende Nutzun-
gen (SVN), Materialisierungsvorschriften in Kernzonen und 
Zweckumschreibung für Gebiete mit Gestaltungsplanpfl icht, 
eine neue Gestaltungsplanpfl icht für Gebiete an der Zürcher-
strasse, die Aufhebung der Gestaltungsplanpfl icht für das 
städtische Gewerbeareal an der Taggenbergstrasse, verschie-
dene Um- und Einzonungen, die Anpassung der Waldab-
standslinie Steig sowie verschiedene Korrekturen und Nach-
führungen im Zonenplan.

Die Materialisierungsvorschriften in Kernzonen wurden auf-
grund der GGR-Motion Nr. 2011/016, welche vom Grossen 
Gemeinderat am 12. Dezember 2011 überwiesen worden ist, 
geändert. Der Grosse Gemeinderat erklärte diese Motion am 
17. Juni 2013 erheblich. Somit musste der Stadtrat dem Parla-
ment innerhalb von eineinhalb Jahren einen Antrag für eine 
entsprechende BZO-Anpassung vorlegen. 

Da verschiedene Themen im Revisionspaket 2014 aufgrund 
der kantonalen Vorprüfung und aufgrund von einzelnen Ein-
wendungen noch überarbeitet werden mussten, ist das Paket 
aufgeteilt worden. Das vorliegende Revisionspaket 1. Teil ent-
hält nun folgende Änderungen der Nutzungsplanung: 

• Materialisierungsvorschriften in Kernzonen, 
• Teilweise Nichtanrechenbarkeit von Balkonen auf die 

Baumassenziffer,
• Regelungen für das Sexgewerbe,
• drei Umzonungen.

Die übrigen Anträge aus dem Revisionspaket 2014 werden in 
einem nachfolgenden Teilpaket behandelt.

Das Revisionspaket 1. Teil wurde vom Stadtrat am 21. Januar 
2015 an den Grossen Gemeinderat überwiesen. Dieser folgte 
in seinen Festsetzungsbeschlüssen vom 29. Juni 2015 weit-
gehend den Anträgen des Stadtrates, ausser beim Balkonarti-
kel, wo er den Anteil der nicht anrechenbaren Balkonfl äche er-
höhte. 



3  

2. Materialisierungsvorschriften in Kernzonen

2 Vorschriften für die Erhaltungszonen

I Kernzonen

Art. 3 Abs. 2 Bst. c (ERGÄNZT)

(...)
2 Dies gilt insbesondere für
(...)
c) Fenster und Türen (Grösse, Teilung, Einfassung, Läden): 
Bei der Materialwahl (Holz, Aluminium, Kunststoff usw.) ist der 
typische Gebietscharakter zu wahren und eine gute Gesamt-
wirkung zu erzielen.

Am 24. Januar 2011 reichte Gemeinderat Heinrich Keller na-
mens der SVP-Fraktion mit 35 Mitunterzeichnenden folgende 
Motion ein, welche vom Grossen Gemeinderat am 12. Dezem-
ber 2011 überwiesen wurde (GGR-Nr. 2011/016):

«Der Stadtrat wird beauftragt, die Bauordnung dahinge-
hend anzupassen, dass Alufensterläden sowie Alufenster, 
Holzmetallfenster und Kunststofffenster im Rahmen der kanto-
nalen Vorschriften grundsätzlich in allen Bauzonen zulässig 
sind.»

Der Grosse Gemeinderat erklärte mit Beschluss vom 17. 
Juni 2013 diese Motion betreffend Anpassung der Materiali-
sierungsvorschriften in den Erhaltungszonen als erheblich.

Durch die Ergänzung dieser BZO-Bestimmung sind die über-
geordneten Vorschriften des Bundes und des Kantons in die-
sem Zusammenhang nicht betroffen.

Gestützt auf § 238 Abs. 1 PBG sind Bauten, Anlagen und 
Umschwung für sich und in ihrem Zusammenhang unter ande-
rem mit der baulichen Umgebung im Ganzen und in ihren Tei-
len so zu gestalten, dass eine befriedigende Gesamtwirkung 
erreicht wird; diese Anforderung gilt auch für Materialien und 
Farben. Auf Objekte des Natur- und Heimatschutzes ist be-
sondere Rücksicht zu nehmen (§ 238 Abs. 2 PBG; erster 
Satz). Gemäss § 50 PBG ist den erhöhten Anforderungen zum 
Schutze des Ortsbildes in Kernzonen durch entsprechende 
BZO-Vorschriften Rechnung zu tragen.

Demnach darf die Wahl der Materialien und Farben in Er-
haltungszonen nicht zu einer Beeinträchtigung der Gesamt-
wirkung führen. Dabei gilt es die gesetzlich verankerte Diffe-
renzierung zwischen befriedigender Gesamtwirkung und 
besonderer  Rücksichtnahme zu beachten. 

Art. 3 Abs.2 Bst. c in Verbindung mit Bst. e BZO Stadt Win-
terthur regeln insbesondere das Thema der Materialisierung 
im Zusammenhang mit Fenstern. Die Anwendung dieser Be-
stimmungen setzt eine Ermessensbestätigung der Verwaltung 
voraus. Dabei ist stets eine Interessenabwägung im konkreten 
Einzelfall vorzunehmen.

Art. 4 BZO konkretisiert die im Einzelfall bei der Frage der 
Erhaltung historisch wertvoller Bausubstanz durchzuführende 
Interessenabwägung. Gemäss Art. 4 BZO sind dabei auch 
wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen, zumal die histo-
risch wertvolle Bausubstanz erhalten werden soll, soweit dies 
technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Demnach 
kann auch gestützt auf diese Bestimmung bei der Festlegung 
der Materialisierung von Holzfenstern abgesehen und statt-
dessen beispielsweise der Einbau von Alu-, Holzmetall- oder 
Kunststofffenster vorgesehen werden, wenn die Vorausset-

zungen dazu erfüllt sind.
Mit der vorliegenden Ergänzung des Art. 3 Abs. 2 Bst. c 

BZO wird namentlich deklariert, dass die öffentlichen Interes-
sen im Rahmen des Natur- und Heimatschutzes, der Denk-
malpfl ege, des Ortsbildschutzes bzw. der Erhaltung historisch 
wertvoller Bausubstanz bei der Wahl der Materialisierung nicht 
von vornherein gewisse Materialien von der Anwendung aus-
schliessen. Vielmehr wird daher ausdrücklich festgehalten, 
dass selbst in Erhaltungszonen entsprechende Materialien zu-
lässig sind, sofern die Gesamtwirkung nicht beeinträchtigt 
wird.

Die Prüfung dieser Frage erfolgt wiederum im Rahmen ei-
ner Interessenabwägung, wobei die öffentlichen den privaten 
Interessen, wozu auch wirtschaftliche Interessen zählen, ge-
genüber zu stellen sind. Eine Priorisierung der öffentlichen ge-
genüber den privaten Interessen wird indessen ausgeschlos-
sen, mithin wird in diesem Punkt dem Anliegen der Motionäre 
in der Frage des Vollzugs vollumfänglich entsprochen.

Einzelfragen sind ohnehin im konkreten Vollzug zu klären, 
wie dies aus der umfassenden Begründung des Stadtrates an 
den GGR mit Weisung vom 13. Juni 2012 hervorgeht. 

Entsprechend wird auch die vorliegende Wegleitung «Fens-
ter historischer Bauten» des Amtes für Städtebau dahinge-
hend angepasst, dass nicht ausschliesslich Holz als zulässi-
ges Material für Fenster und Läden in Kernzonen erwähnt 
wird, sondern dass ein Vollzugsspielraum für die Verwendung 
anderer Materialien neben Holz aufgezeigt wird.

Mit der vorliegenden Regelung wird erreicht, dass diese 
Materialien in die Interessenabwägung eingebunden werden 
müssen und im konkreten Fall geprüft werden dürfen.

Die öffentliche Aufl age zu den Materialisierungsvorschriften 
erfolgte im Rahmen des Revisionspaketes 2014 vom 11. Juli 
bis 8. Oktober 2014. Dazu gab es keine Einwendungen.

Der Kanton stellte in seiner Vorprüfung vom 3. Oktober 
2014 die Genehmigung dazu in Aussicht. Er wies allerdings 
grundsätzlich darauf hin, dass die Anwendung dieser Bestim-
mung ohnehin eine umfassende Interessenabwägung im kon-
kreten Einzelfall erfordere. Aus der konkreten Nennung der 
Materialien in den Bauvorschriften könne kein Anspruch abge-
leitet werden, dass diese Materialien im Rahmen des Baube-
willigungsverfahrens aufgrund der kantonalen und kommuna-
len Gestaltungs- und Einordnungsvorschriften in jedem Fall 
zugelassen werden könnten.
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3. Teilweise Nichtanrechenbarkeit von Balkonen auf die Baumassenziffer

4 Vorschriften für die Wohnzonen und die Wohnzo-
nen mit Gewerbeerleichterung

I Allgemeine Bestimmungen

Art. 54 Grundmasse/Nutzweise (ERGÄNZT)

(...)
Fussnote
**Besondere Gebäude und Balkone sind lediglich im Rahmen 
von Art. 73 bzw. Art. 73a auf die Baumassenziffer anzurech-
nen. 

Art. 73a Balkone (NEU)
1 Aus der Fassade vorspringende Balkone, deren Fläche 15% 
der zugehörigen Geschossfl äche nicht übersteigt, werden 
nicht auf die Baumassenziffer angerechnet. 
2 Absatz 1 gilt auch für verglaste Balkone, die nicht beheizt 
werden.

3.1 Berechnungsweise der Baumassenziffer bei Balko-
nen

Die Baurekurskommission (heute: Baurekursgericht) beur-
teilte die von der Baubehörde der Stadt Winterthur entwickelte 
Praxis, wonach Balkone nicht an die Baumasse angerechnet 
wurden, als unzulässig (Urteil vom 25. September 2008, 
BRKE IV Nr. 128/2008). Balkone, die jeweils auskragend über-
einander und in der gleichen Grösse angeordnet sind, seien 
an die Baumasse anzurechnen. Aus § 258 Abs. 1 und 2 PBG 
ergebe sich klar, dass der unter vorspringenden Gebäudetei-
len – wozu Balkone zweifelsohne zu rechnen seien – liegende 
Raum an die Baumassenziffer grundsätzlich anzurechnen sei. 
Die Balkone seien insofern privilegiert, als nicht der gesamte 
Raum anzurechnen sei. Der Witterungsbereich unter vor-
springenden freitragenden Bauteilen könne abgezogen wer-
den (§ 258 Abs. 2 PBG). Im Anhang zur Allgemeinen Bauver-
ordnung (ABV) wird die Regelung von § 258 Abs. 2 PBG und 
§ 12 Abs. 2 ABV wie folgt illustriert:

Witterungsbereich gemäss § 258 Abs. 2 des Planungs- und Baugesetzes 
und § 12 Abs. 2 der Allgemeinen Bauverordnung

Dass Balkone (nach Abzug des Witterungsbereichs) voll an 
die Baumasse anzurechnen sind, erscheint im Lichte ihrer we-
nig raumbildenden Auswirkungen nicht zwingend. Unter ande-

rem deshalb erhielten die Gemeinden mit § 13 ABV, der am 1. 
Januar 2004 in Kraft trat, die Möglichkeit, die Baumassenziffer 
aufzuteilen und je gesondert zu regeln für Hauptgebäude (lit. 
a), besondere Gebäude im Sinn von § 273 PBG (lit. b) und für 
verglaste Balkone, Veranden und andere Vorbauten ohne 
heiztechnische Installationen, soweit sie dem Energiesparen 
dienen (lit. c). Gemäss Praxis zu dieser Bestimmung bedeutet 
§ 13 ABV nicht, dass die Gemeinden nur für die in § 273 PBG 
bezeichneten besonderen Gebäude und für verglaste Bal-
kone, Veranden und andere Vorbauten eine spezielle Bauma-
ssenziffer, die von derjenigen für die Hauptgebäude abweicht, 
erlassen dürfen (Verwaltungsgericht, 1. Abteilung, 8. Februar 
2012, VB.2011.00564, BEZ 2012, Nr. 2): «Eine gesetzeskon-
forme Auslegung des Verordnungstextes von § 13 ABV muss 
deshalb zum Ergebnis führen, dass es sich bei § 13 ABV nicht 
um eine abschliessende Aufzählung handelt.» (E. 3.3.5).

Gestützt auf § 13 ABV soll die teilweise Nichtanrechenbar-
keit von Balkonen auf die Baumassenziffer in der Bau- und Zo-
nenordnung gesetzlich verankert werden. Grundlage der vor-
liegenden Regelung bilden die geltende städtische Praxis (vgl. 
Ergänzungsblatt «Berechnung Baumassenziffer Balkone» des 
Baupolizeiamtes) und die Erfahrungen, die seit der Einführung 
der Baumassenziffer gemacht wurden. Gemäss neuem Art. 
73a sollen Balkone bis zu einer Fläche von 10 % der zugehö-
rigen Geschossfl äche nicht an die Baumasse angerechnet 
werden. Übersteigen die Balkone (ohne Witterungsabzug) die 
im Gesetz vorgesehene Grösse, wird die Mehrkubatur auf die 
Baumasse angerechnet. Der neue Art. 73a entspricht den 
heutigen Bedürfnissen, ist einfach zu handhaben und fördert 
aufgrund des Umstandes, dass Balkone bis zu einer bestimm-
ten Grösse nicht auf die Baumasse anrechenbar sind, die 
Wohnqualität.

3.2 Einwendung

Die kantonale Baudirektion beurteilte die beantragte Regelung 
in ihrer Vorprüfung vom 23. Oktober 2012 als recht- und 
zweckmässig.

Die öffentliche Aufl age erfolgte vom 20. Juli bis 18. Septem-
ber 2012. In Ihrer Einwendung begrüsste die Sektion Winter-
thur des SIA die vorgesehene Regelung, kritisierte aber, dass 
nur auskragende Balkone von der Nichtanrechenbarkeit profi -
tieren sollen. Diese Regelung sei nicht «architekturneutral», 
da sie Balkone gegenüber Loggias bevorzuge. Der SIA ver-
langte deshalb, Loggias seien den Balkonen in Bezug auf die 
Anrechenbarkeit an die Baumassenziffer gleichzusetzen.

Unter Loggias werden offene Hallen oder Gänge bezeich-
net, die sich durch eine italianisierende Gestaltung auszeich-
nen. Der Begriff der Loggia kann weitgehend mit dem deut-
schen Begriff Laube (der ebenfalls breit gefasst ist) 
gleichgesetzt werden; eine als Gang genutzte Loggia kann da-
her auch als Laubengang oder als Galerie bezeichnet werden 
(www.wikipedia.ch, besucht am 19. Juni 2013).

Der vom SIA vorgebrachte Einwand der fehlenden Architek-
turneutralität trifft zwar zu. Eine Differenzierung zwischen Log-
gias oder Laubengängen und Balkonen in Bezug auf die Bau-
massenziffer ist jedoch sinnvoll, weil Loggias oder 
Laubengänge in Bezug auf die Raumbildung eine andere 
Qualität haben als Balkone. Laubengänge über die ganze 
Fassadenlänge werden als Bestandteil des Gebäudekörpers 
empfunden, vorkragende einzelne Balkone jedoch nicht. Es ist 
deshalb gerechtfertigt, Balkone gegenüber Loggias oder Lau-
bengängen zu privilegieren. Offene Loggias geniessen ge-
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mäss § 258 Abs. 2 PBG und § 12 Abs. 2 ABV ebenfalls ein ge-
wisses Privileg bei der anrechenbaren Baumasse, indem der 
Witterungsbereich abgezogen werden kann.

3.3 Erhöhung Balkonfl ächenanteil durch Grossen Ge-
meinderat

Der Grosse Gemeinderat (GGR) folgte bei der Festsetzung 
mehrheitlich dem Antrag der vorberatenden Kommission Bau- 
und Betriebe und stimmte einer Erhöhung der nicht anrechen-
bare Balkonfl äche auf 15 Prozent gegenüber dem Stadtrats-
antrag von 10 Prozent zu. Es wurde auch beschlossen, dass 
die Aussenwand bei der Berechnung der zugehörigen Ge-
schossfl äche mit gerechnet werden soll. Die vorherrschende 
Meinung war, dass grössere Balkonfl ächen einem Bedüfnis 
entsprechen.
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4. Regelungen für das Sexgewerbe

4 Vorschriften für die Wohnzonen und die Wohnzo-
nen mit Gewerbeerleichterung

I Allgemeine Bestimmungen

Art. 54 Grundmasse/Nutzweise (ERGÄNZT)
4 Zulässig sind Wohnungen, nicht störende Gewerbe sowie 
Läden und Gaststätten zur Quartierversorgung. Betriebe des 
Sexgewerbes gelten als mässig störende Betriebe und sind 
damit in Wohnzonen ohne Gewerbeerleichterung nicht zu-
lässig.

Art. 73b Getrennte Treppenhäuser für Wohnungen und 
Sexbetriebe (NEU)

In Gebäuden, die sowohl Wohnungen als auch Betriebe des 
Sexgewerbes aufweisen, müssen die beiden Nutzungsbe-
reiche über baulich getrennte Treppenhäuser mit ge trennten 
Eingängen erschlossen werden.

4.1 Der rechtliche Rahmen und Regelungen anderer Ge-
meinden

Wo das Sexgewerbe in Wohnzonen oder gemischten Zonen 
auftritt, kommt es in der Regel zu Konfl ikten. Stein des Ansto-
sses sind weniger die Zu- und Wegfahrten der Kunden, als 
vielmehr die Emissionen ideeller Art. Damit werden Zustände 
oder Handlungen auf dem Ausgangsgrundstück bezeichnet, 
welche das seelische Empfi nden oder die Moralvorstellungen 
von Nachbarn in einer Weise verletzen (Emissionen), die zu 
lästigen oder mindestens unangenehmen psychischen Emp-
fi ndungen führt (Immissionen). Die Politik sieht sich in diesen 
Fällen vor schwierige Aufgaben gestellt: Auf der einen Seite 
muss die Wohnbevölkerung vor übermässigen Belästigungen 
– sei es Lärm oder seien es Belästigungen ideeller Art – ge-
schützt werden, auf der anderen Seite ist der Sicherheit und 
dem Wohlbefi nden der Sexworkerinnen und  -worker Rech-
nung zu tragen und die Wirtschaftsfreiheit zu respektieren. In 
Winterthur besteht im Weiteren ein wichtiges Ziel darin, die 
Entstehung eines entwürdigenden Strassenstrichs zu verhin-
dern. 

Vor rund 20 Jahren wurde das Sexualstrafrecht revidiert. 
Seither ist die Kuppelei und passive Zuhälterei nicht mehr 
strafbar. Das Sexualstrafrecht bietet deshalb kaum mehr 
Hand, um gegen das Sexgewerbe vorzugehen. Die Kantone 
und vor allem die Gemeinden haben in der Folge die polizeili-
chen und die planerischen Massnahmen verstärkt. Allerdings 
sind Betriebe des Sexgewerbes ebenso wie andere Gewerbe-
betriebe durch die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 und 94 der Bun-
desverfassung) geschützt. Zulässig sind Vorschriften zur Pro-
stitution, sofern sie verhältnismässig und im öffentlichen 
Interesse sind.

Auch andere Schweizer Städte und Gemeinden sind zum 
Schluss gekommen, dass übermässige Belästigungen durch 
das Sexgewerbe durch planerische Vorschriften zu verhindern 
sind:
• Stadt Zürich: In Gebieten mit vorgeschriebenen Wohnan-

teilen von mindestens 50 % sind sexgewerbliche Salons 
oder vergleichbare Einrichtungen nicht zulässig.

• Gemeinde Wiesendangen: Sexgewerbliche Salons oder 
vergleichbare Einrichtungen sind in allen Wohnzonen, in 

denen lediglich nicht störende Betriebe gestattet sind, un-
zulässig.

• Gemeinde Neuendorf/SO: Das Zonenreglement verbietet 
die Nutzung durch das Sex-Gewerbe in der Wohnzone, 
der Kernzone, der Kernrandzone, der Spezialzone für 
Spiel- und Erholungsanlagen und der landwirtschaftlichen 
Kernzone. Das Sexgewerbe ist deshalb nur in der Indust-
rie- und Gewerbezone zulässig, wobei auch in der Ge-
werbezone mehr als 50 % der Bruttogeschossfl äche für 
das Wohnen genutzt werden kann.

• Gemeinde Neuenkirch/LU: Einen sehr resoluten Weg hat 
die Gemeinde Neuenkirch/LU gewählt. Dort ist das Sex-
gewerbe nur in den Arbeitszonen zulässig, wobei das 
Sexgewerbeverbot auch die erste Bautiefe in Arbeitszo-
nen, die an eine Wohnzone angrenzen, erfasst. 

Die meisten Gemeinden verzichten jedoch auf spezifi sche Re-
gelungen in der Bau- und Zonenordnung. Verweigerungen für 
sexgewerbliche Nutzungen werden in der Regel mit der feh-
lenden Zonenkonformität begründet. Gemäss § 52 Abs. 3 
PBG sind im Kanton Zürich in gemischten Zonen mässig stö-
rende Betriebe zulässig; stark störende und solche, die unver-
hältnismässigen Verkehr auslösen, sind unzulässig. Ein Be-
trieb des Sexgewerbes kann also nur dann verboten werden, 
wenn er entweder unverhältnismässigen Verkehr auslöst oder 
als stark störend zu beurteilen ist. Betriebe des Sexgewerbes 
lösen in aller Regel keinen unverhältnismässigen Verkehr aus. 
Sexbetriebe können nur verweigert werden, wenn die ideellen 
Emissionen stark stören. Dies ist im konkreten Fall zu beurtei-
len. Bei der Beurteilung kommt den rechtsanwendenden Be-
hörden ein relativ erheblicher Beurteilungs- und Entschei-
dungs-spielraum zu. Dazu hat das Bundesgericht in einem 
jüngeren Entscheid (1C_83/2012, 18. Juli 2012, Wangen-Brüt-
tisellen) folgendes ausgeführt (Erwägung 2.6):

«Bei der Beurteilung, ob es sich um eine in raum- und ortspla-
nerischer Hinsicht ‹nicht›, ‹mässig› oder ‹stark störende› Nut-
zung handelt, können namentlich ideelle Immissionen, die das 
seelische Empfi nden verletzen bzw. unangenehme psychi-
sche Eindrücke erwecken, berücksichtigt werden. Wenn ein 
Betrieb zur Folge hat, dass die Umgebung unsicher, unästhe-
tisch oder sonst wie unerfreulich wirkt, so kann dies die Attrak-
tivität einer Gegend für Geschäfte und Wohnungen mindern. 
Auch solche Einwirkungen können mithin die Wohnqualität, 
und sei es auch nur über den Ruf der Wohngegend, in erheb-
lichem Mass beeinträchtigen (Urteil 1P.160/2004 vom 27. Ja-
nuar 2005 E. 4.1). Dabei wird nicht vorausgesetzt, dass die 
Störungen des Wohlbefi ndens an nach aussen in Erscheinung 
tretenden Vorgängen anknüpfen, wie beispielsweise bei Be-
trieben des Sexgewerbes an aufreizende Werbung oder die 
Begegnung mit Freiern und dergleichen. Bei der Anwendung 
von Normen mit Bezug auf ideelle Immissionen ist der Charak-
ter der fraglichen Umgebung zu berücksichtigen. Die Qualifi -
zierung ideeller Immissionen als stark störend bedingt nach 
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ein erhebliches 
Konfl iktpotenzial zwischen den sich entgegenstehenden Nut-
zungen, insbesondere zu Wohnnutzungen. Umgekehrt lässt 
sich nicht sagen, dass eine Einstufung als «nicht störend» das 
Fehlen jeglichen Konfl iktpotenzials voraussetzt. Vielmehr ist 
eine Gesamtschau unter Einbezug des geplanten Vorhabens 
und der bestehenden Umgebung anzustellen (BGE 136 I 395 
E. 4.3.2 und 4.3.3 S. 401 f. mit Hinweisen). Nach diesem 
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Massstab hat es das Bundesgericht etwa als vertretbar be-
zeichnet, in einer Zone mit einem Wohnanteil von mindestens 
60 % sexgewerbliche Betriebe aufgrund ihrer ideellen Immis-
sionen als stark störend einzustufen (Urteil 1P.771/2001 vom 
5. Mai 2003 E. 9.2, in: ZBl 105/2004 S. 111). (…) Die sexge-
werbliche Nutzung einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus 
kann – wie im zu beurteilenden Fall – dazu führen, dass sich 
die Bewohner belästigt fühlen, und sie ist geeignet, den guten 
Ruf des Quartiers zu beeinträchtigen und dadurch die Ver-
mietbarkeit von Wohnungen in der Umgebung der betroffenen 
Liegenschaft, insbesondere an Familien mit Kindern, zu er-
schweren. Solche nachteiligen ideellen Auswirkungen haben 
die als zulässig eingestuften Betriebe nicht. Die ideellen Im-
missionen eines sexgewerblichen Betriebs stärker zu gewich-
ten als die mit anderen Betrieben verbundenen materiellen Im-
missionen in Form von zusätzlichem Verkehr verletzt das 
Rechtsgleichheitsgebot gemäss Art. 8 BV nicht, da die unter-
schiedlichen Immissionen nach Massgabe ihrer Ungleichheit 
auch ungleich zu behandeln sind.»

Dieser sorgfältigen Argumentation ist beim Erlass von Rege-
lungen für das Sexgewerbe in der Bau- und Zonenordnung 
Rechnung zu tragen.

4.2 Situation in Winterthur

(Auch) in Winterthur braucht es Massnahmen, um störende 
(ideelle und andere) Immissionen aus dem Rotlichtmilieu zu 
verhindern oder zumindest einzudämmen. Dabei gilt es aber 
die Rahmenbedingungen zu beachten: Die Prostitution ist le-
gal und steht unter dem Schutz der Wirtschaftsfreiheit. Im 
Weiteren ist die Wirksamkeit der Massnahmen, welche die 
Prostitution verhindern oder reduzieren sollen, äusserst be-
schränkt (NZZ vom 5. Dezember 2012, S. 9). Jede (grössere) 
Gemeinde muss mit der Prostitution leben. Wenn es in Winter-
thur gelingt, weiterhin den Strassenstrich zu verhindern, der 
neben negativen Immissionen häufi g auch mit menschenun-
würdigen Arbeitsbedingungen verbunden ist, dann ist das ein 
Erfolg. Bisher scheint der «unaufgeregt-pragmatische Um-
gang mit Prostitution» in der Stadt Winterthur (NZZ vom 13. 
November 2012) ein guter Weg gewesen zu sein.

In erster Linie sind allfällige schädliche Folgen des Sexge-
werbes nicht durch baurechtliche, sondern durch polizeiliche 
Massnahmen zu verhindern. Die spezialisierten Dienste der 
Stadtpolizei (Ermittlungsdienst, Fahndungsdienst) beobach-
ten die Rotlicht-Szene in Winterthur sehr genau. Etablisse-
ments und Clubs werden regelmässig polizeilichen Kontrollen 
unterzogen, wenn Hinweise auf Regelverstösse vorliegen. 
Solche Aktionen erfolgen teilweise auch in Zusammenarbeit 
mit der Kantonspolizei Zürich, welche ebenfalls zur polizeili-
chen Überwachung des Rotlichtmilieus in der Stadt Winterthur 
beiträgt.

Der Stadtrat wird sich weiterhin sehr dafür einsetzen, die 
negativen Begleiterscheinungen der Prostitution in der ge-
samten Stadt mit präventiven, polizeilichen und baurechtli-
chen Massnahmen unter Kontrolle zu behalten. Im Fokus der 
planungsrechtlichen Massnahmen stehen in Winterthur reine 
Wohnzonen (denen gemäss Art. 40 Abs. 1 BZO in Bezug auf 
die Nutzung auch Quartiererhaltungszonen gleichgestellt 
sind) und Wohnzonen mit Gewerbeerleichterung. Bei den üb-
rigen gemischten Zonen (Zentrumszonen, Kernzonen) be-
steht kein Regelungsbedarf. 

In Wohnzonen sind mässig störende Betriebe nur gestattet, 
wo die Bau- und Zonenordnung dies zulässt (§ 52 Abs. 3 Pla-
nungs- und Baugesetz). Die Winterthurer Bau- und Zonenord-

nung differenziert in (reine) Wohnzonen und in Wohnzonen 
mit Gewerbeerleichterung. In reinen Wohnzonen sind nur 
Wohnungen, nicht störende Gewerbe sowie Läden und Gast-
stätten zur Quartierversorgung zulässig (Art. 54 Abs. 4 BZO). 
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Sexbetriebe, welche 
(mindestens) als mässig störende Betriebe zu beurteilen sind, 
in Wohnzonen verboten sind. Nicht von diesem Verbot erfasst 
sind von einzelnen Frauen (oder Männern) selbst bewohnte 
Wohnungen, die darin diskret Kundschaft empfangen. 

4.3 Neuregelung

Zum Schutz der Wohnbevölkerung sind Betriebe des Sexge-
werbes in reinen Wohnzonen weiterhin verboten. Das Verbot 
soll in der Bau- und Zonenordnung ausdrücklich erwähnt wer-
den (Art. 54 Abs. 4 Satz 2). In denjenigen Bauzonen, in denen 
Sexbetriebe neben der Wohnnutzung zulässig sind, sollen ins-
besondere bei Umnutzungen Gebäude, in denen sich auch 
Wohnungen befi nden, mit einem separaten Treppenhaus für 
die Sexbetriebe erschlossen werden (Art. 73b). 

4.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen

a) Art. 54 Abs. 4 Satz 2 Nutzweise
In raumplanerischer Hinsicht besteht die Zielsetzung darin, 
Betriebe des Sexgewerbes dort anzusiedeln, wo sie nicht 
übermässig stören (Verkehr, ideelle Immissionen). Konfl ikte 
zwischen Anwohnerinnen und Anwohnern einerseits und Be-
treiberinnen und Betreibern, Angestellten und Kunden des 
Sexgewerbes andererseits sind, soweit möglich, zu vermei-
den. 

Wohnzonen sind dazu bestimmt, Wohnraum für die Bevöl-
kerung bereit zu stellen (§ 52 PBG; Planungs- und Bauge-
setz). In reinen Wohnzonen besteht ein erhöhtes Schutz- und 
Ruhebedürfnis. Gemäss § 52 Abs. 3 PBG sind mässig stö-
rende Betriebe nur gestattet, wo die Bau- und Zonenordnung 
sie ausdrücklich zulässt. Art. 54 Abs. 4 der Winterthurer Bau- 
und Zonenordnung lässt mässig störende Betriebe zu. «Mä-
ssig störende» Betriebe sind von «nicht störenden» und von 
«stark störenden» Betrieben abzugrenzen. Als «nicht stö-
rend» werden Betriebe bezeichnet, deren Einwirkungen nicht 
oder nicht wesentlich grösser sind als bei einer reinen Wohn-
nutzung. Demgegenüber bedingt eine Kategorisierung als 
«stark störender» Betrieb ein erhebliches Konfl iktpotenzial 
zwischen den sich entgegenstehenden Nutzungen, insbeson-
dere zu Wohnnutzungen (BGer, Urteil 1C_66/ 2010 vom 6. 
September 2010, E 4.3.3). Innerhalb dieser Gegensätze sind 
die «mässig störenden» Betriebe anzusiedeln. Dabei kommt 
der Gemeinde aufgrund ihrer Gemeindeautonomie (Art. 50 
Bundesverfassung) ein erheblicher Entscheidungsspielraum 
zu.

Ein Sexbetrieb führt aufgrund der oft bis in die Morgenstun-
den reichenden Öffnungszeiten, dem Mehrverkehr sowie den 
ideellen Immissionen regelmässig zu erheblichen Einwirkun-
gen auf die nachbarliche Wohnnutzung, die ohne weiteres zu-
mindest als «mässig störend» i.S.v. § 52 Abs. 3 PBG bezeich-
net werden können. Eine Ausnahme besteht bei der 
sogenannten «stillen Prostitution», d.h. Einfrau- bzw. Ein-
mannbetrieben, die sexuelle Dienstleistungen diskret und 
ohne spezielle Beschilderung alleine in einer Wohnung, oft-
mals in ihrer Privatwohnung, anbieten. Diese stille Prostitution 
ist nicht als Sexbetrieb im obgenannten Sinne zu klassifi zieren 
und ist darum auch trotz der geplanten Ergänzung der Bau- 
und Zonenordnung in reinen Wohnzonen weiterhin zulässig. 

Mit der Kategorisierung der Betriebe des Sexgewerbes als 
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«mässig störende» Betriebe nimmt die Stadt Winterthur eine 
Zuordnung vor, die von den Rechtsmittelinstanzen bisher re-
gelmässig geschützt wurde. Zwar ist immer auf den Einzelfall 
abzustellen und eine Gesamtschau vorzunehmen. Eine Fest-
schreibung dieser Zuordnung in der Bau- und Zonenordnung 
dient der Rechtssicherheit. Dies vereinfacht es den Baubewil-
ligungsbehörden künftig, Umnutzungen zu Bordellen in Wohn-
zonen zu verweigern. 

Die Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit des Sexgewer-
bes ist verhältnismässig und im öffentlichen Interesse. Es han-
delt sich nur um eine geringe Einschränkung (Beschränkung 
auf reine Wohnzonen), welche jedoch zu einer spürbaren Ent-
schärfung des Konfl iktpotenzials zwischen Anwohnern und 
Sexgewerbe führt (grosses öffentliches Interesse). 

b) Art. 73b Getrennte Treppenhäuser für Wohnungen und 
Sexbetriebe
Mittels eines separaten Zugangs für die Rotlicht-Etablisse-
ments sollen Wohnungsmieterinnen und -mieter und Eigentü-
merinnen und Eigentümer vor übermässigen Störungen durch 
das Sexgewerbe geschützt werden. Dadurch wird verhindert, 
dass sich Bewohnerinnen und Bewohner und Freier im Trep-
penhaus begegnen oder, dass Anwohnerinnen und Anwohner 
beim Zugang zu ihrer Wohnung unmittelbar den Türeingang 
eines Bordells passieren müssen. Gleichzeitig soll dem Dis-
kretionsbedürfnis der Freier angemessen Rechnung getragen 
werden.

Der Geltungsbereich der geplanten Vorschrift erstreckt sich 
auf alle Mischzonen (d.h. Wohn-zonen mit Gewerbeerleichte-
rung, Kernzonen, Zentrumszonen). Die Regelung soll nur für 
die Wohnnutzung von Personen gelten, die nicht selbst im 
Sexgewerbe tätig sind. Wohnungen für Sexworkerinnen und 
-worker müssen folglich nicht über ein separates Treppenhaus 
erschlossen werden. 

Die Umsetzung der geplanten Regelung erfordert bauliche 
Massnahmen. Ein separat von aussen zugänglicher Lift kann 
ein zusätzliches Treppenhaus ersetzen. Die Pfl icht zur Er-
schliessung von Sexbetrieben über ein separates Treppen-
haus betrifft nur zukünftige Umnutzungsbewilligungen, beste-
hende Bewilligungen sind von der Bestandesgarantie 
geschützt. Als Fluchtweg (aber nur als solcher) kann das der 
Wohnnutzung dienende Treppenhaus weiterhin verwendet 
werden.

Durch das Erfordernis eines separaten Treppenhauses 
wird das Sexgewerbe nicht in unzulässiger Weise einge-
schränkt. Es ist im öffentlichen Interesse, dass Bewohnerin-
nen und Bewohner von Familienwohnungen beim Betreten 
bzw. Verlassen ihrer Wohnung nicht durch Freier gestört wer-
den. Dies kann nur mit separaten Zugängen für Wohnnutzung 
und Sexgewerbe erreicht werden. Die Trennung der Zugänge 
liegt nicht nur im Interesse der Anwohnerinnen und Anwohner, 
sondern entspricht auch den Diskretionsbedürfnissen der 
Kunden der Erotik-Etablissements. Insofern ist diese Vor-
schrift für die Betreiberinnen und Betreiber zwar mit Mehrkos-
ten verbunden, führt aber auch für sie zu einem Mehrwert. 

4.5 Verworfene Massnahmen

Im Rahmen der AG Rotlicht und innerhalb der beiden Departe-
mente Bau und Sicherheit und Umwelt wurden verschiedene 
weitere Massnahmen geprüft, die aber verworfen wurden, weil 
sie entweder rechtlich nicht zulässig, zu weitgehend oder nicht 
zielführend waren (generelles Verbot der Prostitution, ein-
schliesslich der «stillen Prostitution» in Wohnzonen; «Sperr-
bezirke» wie in München. 

Auch ein generelles Verbot von (Leucht-)Reklamen wäre 
rechtlich unzulässig. Leuchtreklamen und das klassische 
«Rotlicht» sind bereits heute bewilligungspfl ichtig, da sie ei-
nem kommerziellen Zweck, nämlich dem Anwerben von Kund-
schaft, dienen. Das Baupolizeiamt verfolgt hier im Rahmen 
des übergeordneten Rechts eine restriktive Praxis. Jedoch ist 
der Vollzug dieser Vorschriften gerade bei Betrieben des Sex-
gewerbes nicht immer einfach. Sie müssen nicht selten mit 
den Mitteln des Verwaltungszwangs durchgesetzt werden, 
was entsprechende Verzögerungen mit sich bringt.

4.6 Einwendungen

In ihrer Vorprüfung vom 23. Oktober 2012 beurteilte die kanto-
nale Baudirektion die beantragte Regelung als recht- und 
zweckmässig.

Die Quartiervereine Töss-Dorf und Eichliacker nahmen am 
12. September 2012 Stellung zu den neuen Regelungen für 
das Sexgewerbe. Die Neufassung von Art. 54 Abs. 4 BZO 
(Verbot von Sexgewerben in reinen Wohnzonen) werde be-
grüsst. Sie schaffe Klarheit und trage zur Rechtssicherheit bei. 
Allerdings sei es sehr fraglich, ob der neue Art. 73b BZO (ge-
trennte Treppenhäuser für Wohnungen und Sexbetriebe) ge-
nüge, um das Sexgewerbe einzudämmen. Die Wirkung der 
«Treppenhaus-Lösung» werde bescheiden sein. Die Quartier-
vereine bitten den Stadtrat (nochmals), eine (allenfalls modifi -
zierte) Regelung nach dem Vorbild der Stadt Zürich zu erlas-
sen (Art. 16 Abs. 3 BZO Zürich lautet: Ist ein Wohnanteil von 
mindestens 50 % vorgeschrieben, sind sexgewerbliche Sa-
lons oder vergleichbare Einrichtungen nicht zulässig.)

Der Stadtrat hat den Einwendern und der Tösslobby am 6. 
März 2013 geantwortet. Sinn und Zweck der durch sie vorge-
schlagenen Wohnanteils-Regelung seien zwar nachvollzieh-
bar, der administrative Aufwand stehe jedoch in einem Miss-
verhältnis zum Ertrag, da Winterthur nicht über einen 
Wohnanteilsplan verfüge. Der Stadtrat hat im gleichen Schrei-
ben angekündigt, dass das Departement Bau prüfen werde, 
ob das Sexgewerbe in Wohnzonen mit Gewerbeerleichterung 
generell verboten werden könne.

Die Frage wurde dem Amt für Raumentwicklung vorgelegt. 
Der Rechtsdienst des Amts für Raumentwicklung hat die 
Frage am 15. Oktober 2013 wie folgt beantwortet: «Die Ge-
nehmigungspraxis des Amtes für Raumentwicklung orientiert 
sich an der Rechtsprechung zur funktionalen Zonenverträg-
lichkeit, als dass ein generelles Verbot für sexgewerbliche Ein-
richtungen in reinen Wohnzonen sowie Wohnzonen mit Ge-
werbeerleichterung mit einem Mindestwohnanteil von 60 % 
statuiert werden darf. Fehlen in gemischten Wohnzonen Vor-
gaben eines Mindestwohnanteils, welcher den Wohnnutzun-
gen einen Vorrang einräumen, sind mässig störende Gewerbe 
als zonenkonform zu erachten. Ein genereller Ausschluss von 
sexgewerblichen Nutzungen in den übrigen gemischten Zo-
nen (insbesondere Kernzonen, Zentrumszonen, Quartierer-
haltungszonen, jeweils ohne namhaften Mindestwohnanteil), 
ist demnach nicht rechtmässig.» Weiter hält der Rechtsdienst 
des Amts für Raumentwicklung folgendes fest. Grundsätzlich 
ist im Baubewilligungsverfahren im Einzelfall zu klären, ob ein 
Betrieb in Bezug auf seine Nutzweise nicht störend, mässig 
störend oder stark störend sei. Dabei steht der kommunalen 
Baubehörde ein erheblicher Beurteilungs- und Ermessens-
spielraum zu. Der Rechtsdienst empfi ehlt eine beispielhafte 
Aufzählung von Kriterien bei der Zuordnung von Betrieben zu 
den Kategorien nicht störend, mässig störend oder stark stö-
rend. Eine solche Kriterienliste sorge für Rechtssicherheit.

In Respektierung dieser baurechtlichen Rahmenbedingun-
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gen hat der Stadtrat den Einwendern und der Tösslobby fol-
gendes weiteres Vorgehen vorgeschlagen:
• Um in der Praxis Klarheit über die Erhebung des Wohnan-

teils in einer gemischten Zone zu erhalten, könnte sich 
der Stadtrat vorstellen, das Amt für Städtebau mit einer 
externen Überprüfung der Wohnzone mit Gewerbeer-
leichterung entlang der Zürcherstrasse, wo heute schon 
entsprechende Sexbetriebe existieren, zu beauftragen. 
Die Überprüfung soll zeigen, wie gross der Wohnanteil im 
besagten Gebiet ist. Gerne würde der Stadtrat dann das 
Resultat mit den Einwendern und der Tösslobby bespre-
chen und gemeinsam das weitere Vorgehen festlegen. 
Dieser Vorschlag sei aber nur umsetzbar, wenn der Vor-
anschlag 2014 beim Amt für Städtebau durch den Gro-
ssen Gemeinderat nicht weiter gekürzt würde.

• Werden Baugesuche für neue Sexgewerbe eingereicht, 
wird deren Quartierverträglichkeit im Einzelfall geprüft. 
Der neue «Treppenhaus»-Artikel in der Bau- und Zonen-
ordnung wird dafür sorgen, dass neue Sexbetriebe nur 
mehr ausnahmsweise entstehen werden. Im Weiteren 
werden keine Bewilligungen erteilt, wo erhebliche ideelle 
und verkehrliche Immissionen auf die Bewohnerinnen 
und Bewohner zu befürchten sind. Um für diese Beurtei-
lung belastbare Grundlagen zu haben, wird das Baupoli-
zeiamt ein Merkblatt «Sexgewerbe in Winterthur – Bau-
rechtliche Rahmenbedingungen» erarbeiten, um die vom 
Amt für Raumentwicklung angeregte Rechtssicherheit zu 
vergrössern. Das Merkblatt wird auf den Zeitpunkt der In-
kraftsetzung der BZO-Revision herausgegeben.

• Bei den bestehenden bewilligten Sexbetrieben bietet das 
Baurecht wenig Handhabe. Der bisherige Vollzug hat aus 
Sicht des Stadtrates gute Ergebnisse gebracht. Die Poli-
zei mit ihren spezialisierten Diensten wird die Rotlicht-
Szene weiterhin regelmässig kontrollieren.

Aufgrund von Effort 14+ und der Budgetreduktion 2014 musste 
das Amt für Städtebau verschiedene Massnahmen ergreifen, 
um Kosten zu senken. Eine Massnahme ist der Verzicht auf 
die oben beschriebene externe Überprüfung. Die Einwender 
und die Tösslobby wurden von der Vorsteherin des Departe-
ments Bau am 23.1.2014 über diesen Verzicht informiert. Zu-
dem wurden die Einwender und die Tösslobby informiert, dass 
für 2014 beim Amt für Städtebau ein Paket mit verschiedenen 
Änderungen bei der BZO in Vorbereitung ist. Aus Gründen des 
sachlichen Zusammenhangs und der Effi zienz habe sich das 
Departement Bau gegen eine separate Vorlage an den Gro-
ssen Gemeinderat entschieden und beschlossen, die Rege-
lungen für das Sexgewerbe (Art. 54 Abs. 4 und Art. 74b BZO) 
in dieses Revisionspaket aufzunehmen. Im Rahmen dieses 
Antrages an den Grossen Gemeinderat werde dann ausführ-
lich auf die Einwendungen und die rechtlichen Abklärungen 
eingegangen.
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5. Umzonungen
5.1 Tösstalstrasse 29/31, Altstadt  (Kat.-Nr. 1/9330) 

Tösstalstrasse 29/31 bisher

Auf Antrag des kantonalen Immobilienamtes wird das Grund-
stück Kat.-Nr. 1/9330 von der viergeschossigen Wohnzone mit 
Gewerbeerleichterung (W4G) in die Zone für Öffentliche Bau-
ten (Oe) umgezont.

Die Berufsfachschule Winterthur (BFS) benötigt dringend 
zusätzlichen Schulraum und plant einen Neubau auf der be-
nachbarten Parzelle. Mit der Umzonung des Grundstückes 
werden die zonenrechtlichen Voraussetzungen für die Nut-
zung durch die BFS geschaffen.

Eine Machbarkeitsstudie des kantonalen Immobilienamtes 
zeigt, dass auf dem Grundstück der künftige Raumbedarf für 
die BFS inkl. Turnhalle  abgedeckt werden kann. Beginn der 
Realisierungsphase ist voraussichtlich Mitte 2016 geplant.

Die Parzelle befi ndet sich in unmittelbarer Nähe zur Winter-
thurer Altstadt mit idealer Anbindung an den öffentlichen Ver-
kehr und in Gehwegdistanz zu den bestehenden Bauten der 
BFS. Das Umfeld in der W4G ist geprägt von Mischnutzungen 
mit Gewerbe und Wohnen, wodurch keine Konfl ikte mit der ge-
planten Erweiterung der BFS und der damit verbunden bauli-
chen Verdichtung zu erwarten sind.

In ihrer Vorprüfung vom 3. Oktober 2014 beurteilte die kanto-
nale Baudirektion die Umzonung als zweckmässig und ange-
messen.

Die öffentliche Aufl age der Umzonung erfolgte im Rahmen 
des Revisionspaketes 2014 vom 11. Juli bis 8. Oktober 2014. 
Dazu gab es keine Einwendungen.

Tösstalstrasse 29/31 neu
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5.2 Ausserdorfstrasse, Veltheim (Kat.-Nr. 5/5148)

Kernzone Veltheim bisher

Die Besitzer der Grundstücke Kat.-Nr. 5/5144, 5/5145 und 
5/5146 beantragen eine Umzonung der Teilfl äche des gemein-
samen Grundstückes Kat.-Nr. 5/5148 von der Kernzone in die 
Wohnzone W2/1.2. Mit der Umzonung dieser Fläche von rund 
100 m2 wird neu eine zusätzliche Baumasse von rund 120 m3 

innerhalb der W2/1.2 verfügbar.
Die Umzonung soll einen Nutzungstransfer auf die bereits 

bebauten Grundstücke weiter oben am Hang ermöglichen. 
Die Parzelle Kat-Nr. 5/5148 wird seit 1998 als gemeinsamer 
Besucherparkplatz und teilweise als Garten benutzt. Eine 
sinnvolle Bebauung scheint aufgrund ihrer Grösse, Lage und 
Beschaffenheit nicht möglich. Zudem dient die Parzelle der Er-
schliessung der vier weiter oben gelegenen Grundstücke. 

Die Kernzone wurde mit dem Zonenplan 1987 eingeführt. 
Damals war die Parzellengrenze noch mit der Grenze der 
Kernzone deckungsgleich. Erst durch eine später erfolgte Um-
parzellierung wurde die heutige Situation einer Parzelle mit 
unterschiedlicher Zonierung geschaffen.

Mit einer Umzonung werden in diesem Bereich die erhöh-
ten gestalterischen Anforderungen in der Kernzone in Bezug 
auf den Gebietscharakter und die gute Gesamtwirkung aufge-
geben. Im vorliegenden Fall ist das aus Sicht des öffentlichen 
Interesses vertretbar.

In ihrer Vorprüfung vom 3. Oktober 2014 beurteilte die kanto-
nale Baudirektion die Umzonung als zweckmässig und ange-
messen.

Die öffentliche Aufl age der Umzonung erfolgte im Rahmen 
des Revisionspaketes 2014 vom 11. Juli bis 8. Oktober 2014. 
Dazu gab es keine Einwendungen.

Kernzone Veltheim neu
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5.3 Gernstrasse, Hegi (Kat.-Nr. 2/13571, 2/17003)

Gernstrasse bisher

Auf Antrag des Eigentümers wird die Teilfl äche des Grund-
stücks Kat.-Nr. 2/17003 in Hegi, die in der Kernzone KIII liegt, 
in die Wohnzone W2/1.2, umgezont.

Das Grundstück ist grösstenteils der Wohnzone W2/1.2 zu-
geteilt, eine Teilfl äche von rund 198 m2 - entstanden durch 
eine nachträgliche Parzellierung - liegt jedoch in der Kernzone 
KIII. Die Fläche der Kernzone kann nicht an die Baumasse der 
Wohnzone angerechnet werden und ist für sich allein auch 
nicht überbaubar. Mit der umzuzonenden Fläche von rund 
198 m2 wird neu eine zusätzliche Baumasse von rund 238 m3 

innerhalb der Parzelle verfügbar. Aufgrund der Verschiebung 
der Zonengrenze wird auch ein kleines Teilstück der Strassen-
parzelle Kat.-Nr. 2/13571 mit umgezont.

Die Kernzone wurde mit dem Zonenplan 1987 eingeführt. 
Damals wurde die Kernzonengrenze so durch die ursprünglich 
viel grössere zusammenhängende Parzelle gelegt, dass im 
Abschluss des Kernzonenbereichs noch ein Gebäude hätte 
erstellt werden können. Erst durch die später erfolgte Abpar-
zellierung und den Neubau einer Erschliessungsstrasse in 
diesem Randbereich resultierte die heute unüberbaubare 
Restfl äche in der Kernzone. 

Mit einer Umzonung werden in diesem Bereich die erhöh-
ten gestalterischen Anforderungen der Kernzone in Bezug auf 
den Gebietscharakter und die gute Gesamtwirkung aufgege-
ben. Im vorliegenden Fall ist die Einzonung aus Sicht des öf-
fentlichen Interesses vertretbar. 

In ihrer Vorprüfung vom 3. Oktober 2014 beurteilte die kanto-
nale Baudirektion die Umzonung als zweckmässig und ange-
messen.

Die öffentliche Aufl age der Umzonung erfolgte im Rahmen 
des Revisionspaketes 2014 vom 11. Juli bis 8. Oktober 2014. 
Dazu gab es keine Einwendungen.

Gernstrasse neu




